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Kausaler Handlungsbegriff 

Handlung als „willkürliche Verursachung oder Nichthinderung einer 
Veränderung in der Aussenwelt“ (FRANZ VON LISZT) 
 
 

Finaler Handlungsbegriff 

Handlung als zweckgerichtetes, vom menschlichen Willen auf ein 
bestimmtes Ziel hin gesteuertes Geschehen, als Steuerung von 
Kausalverläufen 


